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S   T ... 

GroÇes Fest mit Segnung des Feuerwehrhauses, des Bauhofes und des neuen Mannschafts-
transportfahrzeuges in Oberwºdling! 
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Maiandacht in Unterstetten. Erika und Hans Lepka haben auch 
heuer wieder zu einer Maiandacht in Unterstetten eingeladen.  
Aufgrund des schlechten Wetters, wurde die Andacht nicht vor der 
hauseigenen Margaretha-Kapelle, sondern im Veranstaltungsraum 
der FF Unterstetten abgehalten.  
 
Im Anschluss wurden alle Besucher von der Familie Lepka zu Brºt-
chen, Kuchen und Getrªnken eingeladen.  
 
Danke f¿r die ¿beraus groÇe Gastfreundschaft!  

Feuerwehrfest in Oberwºdling. Der Abschluss einer vierjªhri-
gen Planungs- und Umbauphase des Feuerwehrhauses gaben An-
lass groÇ zu feiern. Hºhepunkte des dreitªgigen Festes waren die 
Segnungen des Feuerwehrhauses, des Bauhofes und des neuen 
Mannschaftstransportfahrzeuges, durch Dechant Mag. Johann 
Gmeiner. Kommandant HBI Josef Burg konnte zum Festakt am Frei-
tag, mehr als 400 Kameradinnen und Kameraden aus dem Bezirk, 
sowie zahlreiche Ehrengªste aus Politik und Feuerwehr begr¿Çen. 
Unter ihnen Landesfeuerwehrkommandant Dr. Wolfgang Kronstei-
ner, diese Feier war seine letzte offizielle Veranstaltung in seiner 
langjªhrigen verantwortungsvollen Funktion.  

F¿r alle j¿ngeren Besucher stand am 
Samstagabend ein Clubbing am Pro-
gramm. Der gut besuchte und erfolgrei-
che Fr¿hschoppen bot allen Besucherin-
nen und Besuchern einen gem¿tlichen 
Sonntag.  
 
 
Ich danke Kommandant HBI Josef Burg und allen Kameradin-
nen und  Kameraden mit ihren Familien und Freunden, ge-
meinsam habt diese Veranstaltung zum Erfolg gef¿hrt! 
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Mia Hutterer aus Winkeln wurde im Juni 2019 geboren. 
Frau Angela Wimmer aus 
Kroisbach feierte im Mai 
ihren 80. Geburtstag. 

GEBURT GEBURTSTAGE 

Frau Frieda Lºffler aus 
Kroisbach feierte im Mai 
ihren 85. Geburtstag. 

Herr Alois Thalermair aus 
Kroisbach feierte im Juni 
seinen 80. Geburtstag. 

Meldepflicht 
 
Wer in einer Wohnung in ¥sterreich Unterkunft nimmt, 
ist verpflichtet sich innerhalb von drei Tagen bei der zustªn-
digen Meldebehºrde anzumelden. Gleichzeitig kann die Abmel-
dung des vorherigen Wohnsitzes vorgenommen werden. 
 
Die Wohnsitzanmeldung eines Neugeborenen kann gleichzei-
tig mit der Anzeige der Geburt beim Standesamt erfolgen, wenn 
vorher (in der Regel in der Krankenanstalt) ein Meldezettel-
Formular ausgef¿llt wird. In diesem Fall ist keine Anmeldung bei 
der Meldebehºrde nºtig.  
 
Sie kºnnen sich persºnlich oder postalisch anmelden. Die 
Anmeldung kann aber auch durch einen Boten ¿berbracht wer-
den. Anmeldungen per Fax oder E-Mail sind derzeit gesetzlich 
nicht mºglich.  
 
Wer die gesetzliche Meldepflicht nicht erf¿llt, begeht eine 
Verwaltungs¿bertretung, die mit einer Geldstrafe geahndet wird.  

SCHON GEWUSST? 

Kinderferienaktion Auch heuer veranstaltet die Gemeinde im 
Monat August ein attraktives Ferienprogramm f¿r unsere Kinder. 
Judith Eilmannsberger und Lena Sestak werden mit groÇer Freude 

Die Union Tollet veranstaltete im Juni ihr traditionelles Dorf - 
Grill - Spielefest mit Jugendfaustballturnier.  
 
Zahlreiche Mannschaften nahmen am Turnier teil und zeigten her-
vorragende Leistungen. Ich danke dem Team der Union Tollet f¿r 
die wertvolle Kinder- und Jugendarbeit.  
 
Die Faustballmannschaften der Union Tollet konnten heuer 
sehr groÇe Erfolge verzeichnen, zu denen ich herzlich gratu-
liere!  

 

Unsere  neue soziale Einrichtung in Tollet ĂEssen auf Rªdernñ 
startete mit 1. Juli 2019. Eine Gruppe von freiwilligen Helfern bringt 
das Essen, vom Klinikum Wels - Grieskirchen zubereitet, zu den 
B¿rgerinnen und B¿rgern.  
 
Hierf¿r wurde der Renault von der Stadtgemeinde Grieskirchen 
angekauft, er erleichtert den Transport erheblich. 
 
Das Team ĂEssen auf Rªdernñ freuet sich auf die neue Aufgabe!  
 
Danke f¿r euer Engagement!  

Ich w¿nsche allen B¿rgerinnen und B¿rgen von Tollet einen erholsamen Sommer!  

die Ferientage leiten. Auf alle Kinder wartet ein lustiges und span-
nendes Programm. Ich danke den Organisationen und jenen Pri-
vatpersonen, die einen Beitrag zum Ferienprogramm leisten!  

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/Seite.080200.html
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-RL-StandesamtGeburtsort&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-Formular_819_Formatseite&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-Formular_819_Formatseite&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991123.html
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Die Gemeinde Tollet kann aus Datenschutzgr¿nden k¿nftig keine 
Informationen mehr per E-Mail versenden. Um weiterhin Informati-
onen von Vereinen, Organisationen und Feuerwehren per E-Mail 
zu erhalten, kºnnen Sie sich beim Newsletter der Gemeinde Tollet 
anmelden. 

 
Melden Sie sich daher beim Newsletter an unter: 
www.tollet.at/B¿rgerservice/Newsletter 

NEWSLETTER DER GEMEINDE TOLLET 

WASSERZ HLERST NDE 

Die Wasserzªhlerstªnde sind bis spªtestens 11. Oktober 2019 
abzugeben. Die Wasserzªhlerstªnde kºnnen auch online (ab Sep-
tember) unter www.zaehlerdaten.at eingegeben werden. 

NEUE MITARBEITERIN AM GEMEINDEAMT 

Seit Juni 2019 arbeitet Regina Sallaberger aus Grieskirchen als 
Teilzeitkraft am Gemeindeamt Tollet. 

Neuerlassung bzw. ¦berarbeitung des Flªchenwidmungsplanes 
Nr. 4. 
Die Gemeinde Tollet beabsichtigt den Flªchenwidmungsplan Nr. 4 
gemªÇ Oº. Raumordnungsgesetz 1994 i.d.g.F. neu zu erlassen 
bzw. zu ¿berpr¿fen. 
GemªÇ Ä 33 Abs. 1 ROG 1994 i.d.g.F. wird kundgemacht, dass 
jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, bis spªtes-
tens 13. September 2019 Planungsinteressen, Widmungsw¿nsche 
und Anregungen beim Gemeindeamt Tollet schriftlich bekannt ge-
ben kann. 
 
Die B¿rgermeisterin Gisela Mayr 

KUNDMACHUNG 

¿ber das Eintragungsverfahren f¿r das Volksbegehren mit der 
Kurzbezeichnung ĂBedingungsloses Grundeinkommenñ 
Aufgrund der am 27. Mai 2019 auf der Amtstafel des Bundesminis-
teriums f¿r Inneres sowie im Internet verºffentlichten stattgebenden 
Entscheidung des Bundesministers f¿r Inneres betreffend das oben 
angef¿hrte Volksbegehren wird verlautbart:  
Die Stimmberechtigten kºnnen innerhalb des vom Bundesminister 
f¿r Inneres gemªÇ Ä6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 ï 
VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist von Montag, 
18. November 2019, bis (einschlieÇlich) Montag, 25. November 
2019, in jeder Gemeinde in den Text samt Begr¿ndung des 
Volksbegehrens Einsicht nehmen und ihre Zustimmung zu diesem 
Volksbegehren durch einmalige eigenhªndige Eintragung ihrer 
Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verf¿gung ge-
stellten Eintragungsformular erklªren. Die Eintragung muss 
nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online 
getªtigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren).  
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums 
das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt (ºsterreichische Staatsb¿r-
gerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss vom 
Wahlrecht) und zum Stichtag 14. Oktober 2019 in der Wªhlerevi-
denz einer Gemeinde eingetragen ist.  
Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterst¿tzungser-
klªrung f¿r dieses Volksbegehren abgegeben haben, kºnnen keine 
Eintragung mehr vornehmen, da eine getªtigte Unterst¿t-
zungserklªrung bereits als g¿ltige Eintragung zªhlt.  
In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) kºnnen Eintragungen wªh-
rend des Eintragungszeitraums an folgender Adresse (an folgen-
den Adressen) Gemeinde Tollet, Tollet 1, 4710 Tollet an den nach-
stehend angef¿hrten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorge-
nommen werden:  
Online kºnnen Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintra-
gungszeitraumes (25. November 2019), 20.00 Uhr, durchf¿hren.  
 
 Montag, 18. November 2019, von 08:00 bis 17:30 Uhr, 
 Dienstag,  19. November 2019, von 08:00  bis 20:00 Uhr, 
 Mittwoch,  20. November 2019, von 08:00 bis 16:00 Uhr, 
 Donnerstag, 21. November 2019, von 08:00 bis 20:00 Uhr, 
 Freitag,  22. November 2019, von 08:00 bis 16:00 Uhr, 
 Samstag, 23. November 2019, von 08:00 bis 10:00 Uhr, 
 Sonntag, 24. November 2019, geschlossen, 
 Montag, 25. November 2019, von 08:00 bis 17:30 Uhr.  

Die Sachkunde-Vortragsgemeinschaft Dr. Klaus-Dieter Strobach 
und Mag. Dr. Peter Kollmannn bieten f¿r alle Interessenten am 
9. August 2019 um 18:00 Uhr, im Gasthof Klinger, 4673 Gas-
poltshofen, Jeding 1 einen Kurs zum Erwerb des Allgemeinen 
Sachkundenachweises an.  
 
F¿r Voranmeldungen und R¿ckfragen wollen sich die Interessenten 
bitte an Dr. Klaus-Dieter Strobach (07248/68224) oder Gabriele 
Strobach (0699/10482990) wenden.  

F¿r Sch¿lerinnen und Sch¿ler die eine oberºsterreichische Pflicht-
schule besuchen (VS, NMS, Poly, LWFS). 
 
Die Finanzierung mehrtªgiger Schulveranstaltungen ist f¿r Eltern 
oftmals mit groÇen finanziellen Belastungen verbunden. Um diese 
Familien finanziell zu unterst¿tzen und den Kindern die Teilnahme 
an Schulveranstaltungen zu ermºglichen, unterst¿tzt das Land 
Oberºsterreich mit der ĂO¥ Schulveranstaltungshilfeñ. 
 
Gefºrdert werden Eltern, wenn mindestens ein Kind im Laufe des 
Schuljahres an einer 4-tªgigen Schulveranstaltung teilgenommen 
hat oder mehrere Kinder an mehrtªgigen Schulveranstaltungen mit 
mindestens einer Nªchtigung auÇerhalb des Schulstandortes teil-
genommen haben. 
Die Hºhe des Zuschusses f¿r 2-tªgige Schulveranstaltungen be-
trªgt 50 Euro, f¿r 3-tªgige Schulveranstaltungen 75 Euro, f¿r 4-
tªgige Schulveranstaltungen 100 Euro und f¿r 5-tªgige und lªngere 
Schulveranstaltungen 125 Euro. 
 
Nimmt ein Kind in einem Schuljahr an mehreren Schulveranstaltun-
gen teil, wird empfohlen, den Zuschuss f¿r den lªngeren dieser 
Aufenthalte zu beantragen. 
 
Einreichfrist: Bis spªtestens 3 Monate nach Ende des laufen-
den Schuljahres (31. Okt.) 
 
Text: Land O¥ 

Es wird ein BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN in der 
Hºhe von 1200,00 ú f¿r jede(n) ºsterreichische(n) Staatsb¿rgerIn 
durch eine bundesverfassungsgesetzliche Regelung angestrebt!  

Verlautbarung: 

SCHULVERANSTALTUNGSF¥RDERUNG 

SACHKUNDENACHWEIS 

BEDINGSLOSES GRUNDEINKOMMEN 

https://www.tollet.at/BUeRGERSERVICE/Newsletter/Gemeindeamtnewsletter_abonnieren
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Falls Sie die Wahlkarte nicht per Post erhalten mºchten und eine persºnliche Abholung am Gemeindeamt Tollet f¿r Sie nicht mºg-
lich ist, kann eine bevollmªchtigte Person Ihre Wahlkarte abholen. Dazu ist diese Vollmacht notwendig: 
(Die Vollmacht ist auch auf der Homepage unter www.tollet.at vorhanden.) 
 

Wahlkartenantrag / Vollmacht 

Hiermit beantrag ich (Vor- und Zuname) _____________________________________ geboren am _________________, die Wahlkarte, 

da ich am Wahltag das Wahllokal aus folgendem Grund nicht aufsuchen kann (zutreffendes ankreuzen): 

O Ortsabwesenheit 

O gesundheitliche Gr¿nde 

O Auslandsaufenthalt 

O sonstiger Grund _________________________________  

 

Ich bestªtige meine Identitªt mit folgendem Ausweis: 

O Reisepass Nr. ___________________________ 

O F¿hrerschein Nr.  ___________________________ 

O anderer Ausweis Nr.  ___________________________ 

 

Gleichzeitig bevollmªchtige ich Frau/Herrn (Vor- und Zuname der bevollmªchtigten Person) _________________________________ gebo-

ren am ______________________ meine Wahlkarte beim Gemeindeamt Tollet abzuholen. 

 

 
 
_______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 

Bei der Abholung der Wahlkarte ist von der bevollmªchtigten Person ein  
g¿ltiger, amtlichen Lichtbildausweis vorzuweisen. 

NATIONALRATSWAHL 2019 

Wahlservice zur Nationalratswahl 2019 
 
Am 29. September 2019 wird gewªhlt. Unsere ĂAmtliche Wahlinfor-
mationñ erleichtert das gesamte Prozedere der Abwicklung ï f¿r 
Sie und f¿r die Gemeinde.  
 
Wir mºchten seitens der Gemeinde unsere B¿rgerinnen und B¿r-
ger bei der bevorstehenden Nationalratswahl optimal unterst¿tzen. 
Deshalb werden wir Ihnen Anfang September eine ĂAmtliche 
Wahlinformation ï Nationalratswahl 2019ñ zustellen. Achten 
Sie daher bei all der Papierflut, die anlªsslich der Wahl (an einen 
Haushalt) verschickt wird, besonders auf unsere Mitteilung (siehe 
Abbildung).  
 
Diese ist nªmlich mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet 
einen Zahlencode f¿r die Beantragung einer Wahlkarte im Internet, 
einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit R¿cksendekuvert sowie 
einen Strich-Code f¿r die schnellere Abwicklung bei der Wahl 
selbst (f¿r das Wªhlerverzeichnis). Doch was ist mit all dem zu 
tun? 
 
Zur Wahl am 29. September 2019 bringen Sie den personalisierten 
Abschnitt und einen amtlichen Lichtbildausweis in das Wahllokal 
mit. Damit erleichtern Sie die Wahlabwicklung, weil wir nicht mehr 
im Wªhlerverzeichnis suchen m¿ssen.  
 
Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wªhlen kºnnen, 
dann beantragen Sie am besten eine Wahlkarte f¿r die Briefwahl. 
Nutzen Sie daf¿r bitte das Service in unserer ĂAmtlichen Wahlinfor-
mationñ, weil dieses personalisiert ist. Nun drei Mºglichkeiten: Per-
sºnlich in der Gemeinde,  
schriftlich mit der beiliegenden personalisierten Anforderungskarte 
mit R¿cksendekuvert oder  
elektronisch im Internet.  
 
Mit dem personalisierten Code auf unserer Wªhlerverstªndigungs-
karte in der ĂAmtliche Wahlinformationñ kºnnen Sie rund um die 
Uhr auf www.wahlkartenantrag.at Ihre Wahlkarte beantragen. 
 

Unsere Tipps: 
 
Beantragen Sie Ihre Wahlkarte mºglichst fr¿hzeitig! Wahlkarten 
kºnnen nicht per Telefon beantragt werden! Der letztmºgliche Zeit-
punkt f¿r schriftliche und Online-Antrªge ist der 25. September 
2019. Je nach Antragsart erfolgt die Zustellung zumeist mittels 
eingeschriebener Briefsendung auf Ihre angegebene Zustelladres-
se. Die Wahlkarte muss spªtestens am 29. September 2019, 17 
Uhr, bei der zustªndigen Bezirkswahlbehºrde einlangen. Sie haben 
weiters die Mºglichkeit, die Wahlkarte am Wahltag bei jedem geºff-
neten Wahllokal oder bei jeder Bezirkswahlbehºrde abzugeben. 
 
Achtung:  
 
Die angebrachten Barcodes auf der ĂAmtlichen Wahlinformationñ 
dienen lediglich der automatisierten und raschen Verarbeitung bei 
der Wahlkartenantragstellung sowie bei der Wahldurchf¿hrung. 
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ROTKREUZ-MARKT 
Ab 1. Juli 2019 treten neue Einkommensgrenzen f¿r die Rotkreuz-
Mªrkte in Kraft:  
1-Personenhaushalte ú 1.000,00  
2-Personenhaushalte ú 1.500,00  
F¿r jedes im Haushalt lebende unterhaltspflichtige Kind weitere ú 
250,00.  
 
Antrªge auf eine Einkaufskarte f¿r den Rotkreuz-Markt liegen beim 
Gemeindeamt Tollet auf. 

Ausflug der Tolleter Frauen 
Unsere heurige Exkursionsfahrt f¿hrte uns ins Innviertel. Den Vor-
mittag verbrachten wir am ĂHªuslËs Hofñ in St. Marienkirchen a. H. 
mit einer Hoff¿hrung (Ochsenmast und Milchschafe mit Schafkª-
seerzeugung) und der Verkostung verschiedener Schafkªsepro-
dukte. Weiter ging es zum Mittagessen in die ĂBumsËnñ nach 

B UERINNEN TOLLET 

Der Blutspendedienst vom Roten Kreuz f¿r O¥ lªdt Sie herzlich ein 
zur Blutspendeaktion am Mittwoch, 02. Oktober 2019, von 15:30 
bis 20:30 Uhr, bei der Rotkreuz Bezirksstelle Grieskirchen. 
 
Blut spenden kºnnen alle gesunden Personen ab dem Alter von 18 
Jahren im Abstand von 8 Wochen. Der vor der Blutspende auszu-
f¿llende Gesundheitsfragebogen und das anschlieÇende vertrauli-
che Gesprªch mit unserem Arzt dienen sowohl der Sicherheit un-
serer Blutprodukte, als auch der Sicherheit der Blutspender.  
 
Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis und Ihren Blut-
spendeausweis zur Blutspende mit. Den Laborbefund erhalten Sie 
ca. nach 5 Wochen per Post, somit wird die Blutspende f¿r Sie 
auch zu einer kleinen Gesundheitskontrolle. 
 
Bitte kommen Sie Blut spenden, denn nur mit Ihrer Blutspende 
kºnnen wir alle O¥ Krankenhªuser mit gen¿gend lebensrettenden 
Blutkonserven versorgen. 

 
Spende Blut ï Rette Leben! 

BLUTSPENDEAKTION 

Schªrding. Den Nachmittag verbrachten wir bei ĂBlumen Peschlñ in 
Neuhaus am Inn mit einer Kaffee- und Kuchenpause sowie der 
Besichtigung der Firma ĂSamen Maierñ in Taiskirchen. Der gem¿tli-
che Abschluss mit einer kleinen Hoff¿hrung fand in der ĂHofzeitñ in 
Rottenbach statt.  

Foto: Bªuerinnen Tollet 

SCHNUPPER YOGA - GESUNDE GEMEINDE 


